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2. Ordnung 
 

zur Änderung der Studienordnung für den Lehramtsstudiengang Politik mit dem Abschluss 
 

Erste Staatsprüfung für das  
 

Lehramt an Berufskollegs 
 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
 
 

vom 26.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 60 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474),  zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW S. 516), hat die Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
 
Die Studienordnung für den Studiengang Lehramt Politik mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Berufskollegs der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
vom 10. August 2005 (Amtliche Bekanntmachungen der RWTH Aachen, Nr. 1025, S. 8408), zu-
letzt geändert Ordnung vom März 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 1082, S. 9513), wird wie 
folgt geändert: 
 
 
Die bisherige Anlage zu dem Modul „Faszination Technik“ wird durch beiliegende Fassung 
ersetzt.  

 

Artikel II 
 
 

Die Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
RWTH in Kraft und gilt für alle Studierenden, die sich zum WS 2010/11 eingeschrieben haben. 
Studierende, die bereits vor dem WS 2010/11 eingeschrieben waren, erbringen die vorgesehenen 
Leistungen im Modul „Faszination Technik“ nach den neuen Bestimmungen. Bereits erbrachte 
Leistungen werden angerechnet. 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 
21.07.2010. 
 
 
 
 
   Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 

 
Aachen, den 26.11.2010  

 
 

gez. Schmachtenberg 
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 
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Anlage  zur Studienordnung  
 
Modul „Faszination Technik“ 
 
 
1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Die RWTH Aachen misst der Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer große Be-
deutung zu. Deshalb sieht sie es als zentrales Anliegen an, die Lehramtsausbildung im Sinne 
der LPO vom 27.03.2003 unter Betonung standortspezifischer Stärken neu zu gestalten. Die 
Profilierung der Lehramtsausbildung unter dem Leitgedanken „Faszination Technik“ stellt 
hierbei einen besonderen, disziplinübergreifenden Schwerpunkt dar.  

 
 
2. Zielsetzung  
 

Obwohl Technik alle Bereiche des Lebens durchdringt, ist vielfach ein abnehmendes Ver-
ständnis für Technik bzw. eine Distanzierung vom Thema Technik festzustellen. Diese 
Tendenz droht die Sicherung des notwendigen natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Nachwuchses zu gefährden. Als Technischer Hochschule ist es der RWTH Aachen ein be-
sonderes Anliegen, das Verstehen von Technik und die Auseinandersetzung mit Technik zu 
fördern. Hierbei kommt der Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer eine besondere 
Bedeutung zu. Sie sollen die Fähigkeit erwerben, Schülerinnen und Schüler kompetent und 
vorurteilsfrei zur fundierten Auseinandersetzung mit technischen Sachverhalten anzuleiten. 
Ein Ziel der Lehramtsaubildung an der RWTH Aachen liegt deshalb darin, ein adäquates 
Verstehen von bzw. Umgehen mit Technik aus interdisziplinärer, fachspezifischer und 
pädagogisch-didaktischer Sicht zu vermitteln. Zur Umsetzung dieser Zielsetzung wurde ein 
Studienmodul „Faszination Technik“ konzipiert, das für alle Lehramtsstudierenden ein 
Pflichtelement ihrer Ausbildung darstellt.  

 
 
3. Das Modul „Faszination Technik“ im Einzelnen: 
 
3.1 Allgemeine Hinweise 
 

1. Umfang/ Struktur : Das Modul „Faszination Technik“ umfasst Lehrver-
anstaltungen im Umfang von mindestens sechs SWS, - 
wahlweise ein einwöchiges technisches Praktikum - sowie 
Exkursionen. Die Struktur des Moduls besteht aus ins-
gesamt vier Säulen, d.h. aus vier unterschiedlich gearteten 
Veranstaltungstypen in Form von Pflicht- und Wahl-
pflichtelementen (vgl. Abschnitt 3.2). 
 

2. Verankerung im 
Grund- und Haupt-
studium 

: Die vier Säulen des Moduls können im Grund- und Haupt-
studium studiert werden. Empfohlen wird, das Studium 
dieses Moduls im dritten Semester zu beginnen (Säule A).  
 

3. Verbindlichkeit/   
Studiennachweise  

: Das Modul „Faszination Technik“ muss von allen Lehr-
amtsstudierenden absolviert und bei der Meldung zum 
erziehungswissenschaftlichen Abschlusskolloquium im 
Rahmen der Ersten Staatsprüfung in Form von Teil-
nahmebescheinigungen für alle Elemente des Moduls 
nachgewiesen werden. 
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3.2 Die einzelnen Säulen 
 

 
3.2.1 Säule A – Ringvorlesung  

Die Ringvorlesung stellt ein interdisziplinär angelegtes Lehrangebot dar. Sie umfasst zwei 
SWS und findet stets im Wintersemester statt. Adressaten sind Lehramtsstudierende im 
Grundstudium. Ziel der Vorlesung ist es, einen Überblick über Gegenwartsprobleme, Frage-
stellungen, Themen und Trends in der Technik zu vermitteln. 

 
Die Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung für alle Lehramtsstudierende. Sie ist Bestandteil 
des erziehungswissenschaftlichen Studiums  und sollte nach Möglichkeit im dritten Semester 
besucht werden.  

 
Die Ringvorlesung wird vom Lehrerbildungszentrum koordiniert und organisiert. 

 
 

 
3.2.2 Säule B – Fachwissenschaftliche Veranstaltung  

Das zweite Studienelement des Moduls „Faszination Technik“ ist eine fachwissenschaft-
liche Veranstaltung im Umfang von mindestens zwei SWS. Es wird als Wahlpflichtver-
anstaltung angeboten. Ziel dieses Lehrangebotes ist es, Studierenden zu ermöglichen, sich 
mit dem Phänomen Technik aus einer fachspezifischen Perspektive auseinander zu setzen.  
 
Lehrangebote für die Säule B werden von allen an der Lehramtsausbildung beteiligten 
Fächern bereitgestellt. Diese weisen in jedem Semester eine oder mehrere Veranstaltungen 
im Umfang von mindestens zwei SWS als für die Säule B des Moduls „Faszination 
Technik“ geeignete Lehrveranstaltungen aus. Aufgrund der großen Bandbreite, die die 
Lehramtsausbildung an der RWTH Aachen hat, können in dem Lehrangebot der Säule B 
vielfältige technikspezifische Akzente gesetzt werden. Die Fakultät für Maschinenwesen 
bietet für Studierende anderer Fachrichtungen eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung mit 
Beiträgen der Ingenieurwissenschaften an. Die Philosophische Fakultät bietet Ver-
anstaltungen für Lehramtsstudierende technischer Fächer an. Aus dem bereitgestellten 
Lehrangebot wählen die Studierenden in Abhängigkeit von ihren Interessen eine Ver-
anstaltung im Umfang von mindestens zwei SWS aus. Säule B wird auf das fachwissen-
schaftliche Stundenvolumen angerechnet. Die Veranstaltung kann sowohl aus dem Lehr-
angebot des ersten oder zweiten Studienfaches als auch, nach Absprache mit den Fach-
gruppen- bzw. Fakultätsbeauftragten oder den geschäftsführenden Direktoren, aus anderen 
fachwissenschaftlichen Disziplinen gewählt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die 
fachwissenschaftliche Anrechnung für die zuletzt genannte Möglichkeit zu klären.  
 
Studierende mit  zwei gewerblich-technischen Fachrichtungen sollen nach Möglichkeit ein 
Studienangebot im Umfang von zwei SWS im Bereich der Philosophischen Fakultät ab-
solvieren.  
 
Die ausgewiesenen Veranstaltungen und Wahlmöglichkeiten werden für jedes Semester zu-
sammengefasst und erläutert (Veröffentlichung im Web).  

 
Die Zuständigkeit für die Lehrangebote liegt bei den einzelnen Fächern. 

 
 

 
3.2.3 Säule C – Exkursion 

Hierbei handelt es sich um ein Pflichtelement des Moduls „Faszination Technik“. Die Fakul-
tät für Maschinenwesen (ggfs. unter Beteiligung der übrigen ingenieurwissenschaftlichen 
Fakultäten) und das Lehrerbildungszentrum bieten für Lehramtsstudierende Exkursionen an. 
Insgesamt müssen vier Exkursionen  nachgewiesen werden.    
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Zentrale Hinweise sind der entsprechenden Web-Seite zu entnehmen. 

 

 
3.2.4 Säule D – Vertiefendes Seminar oder technisches Praktikum  

Das vierte Studienelement kann wahlweise entweder in Form eines Seminars im Umfang 
von zwei SWS oder in Form eines mindestens einwöchigen technischen Praktikums ab-
solviert werden. Es gehört zum erziehungswissenschaftlichen Studium im Rahmen des 
standortspezifischen Konzepts der RWTH Aachen zu Praxisphasen und sollte in der Regel 
im Hauptstudium absolviert werden. 
 
Die Zielsetzung des Seminars besteht in einer projektorientierten Aufarbeitung technik-
didaktischer Problemstellungen im Umfang von zwei SWS.  
 
Lehrangebote hierfür werden zum einen aus einer berufspädagogischen Sicht im Rahmen 
des erziehungswissenschaftlichen Studiums bereitgestellt. Zuständig hierfür ist die Professur 
des Lehr- und Forschungsgebiets Didaktik der schulischen und beruflichen Bildung im 
technischen Bereich. Zum anderen können auch fachdidaktische Veranstaltungen gewählt 
werden, die explizit für die Säule D des Moduls „Faszination Technik“ angeboten werden. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt bei den einzelnen Fächern. 
 
Das Ziel des technischen Praktikums besteht darin, einen Einstieg in den „handgreiflichen“ 
Umgang mit Technik zu ermöglichen. Es kann semesterbegleitend oder in der vorlesungs-
freien Zeit durchgeführt werden. Der zeitliche Umfang für das technische Praktikum beträgt 
in der Regel eine Woche. Die Studierenden können aus einer Reihe von Praktikumsan-
geboten wählen. Das Praktikum kann z.B. aus Laborübungen und/oder Demonstrationen in 
den technischen Instituten bestehen.  

 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das technische Praktikum mit dem zweiwöchigen 
außerschulischen Praktikum, das ebenfalls ein Pflichtelement für alle Lehramtsstudierende 
ist, zu kombinieren. Dies bedeutet, dass ein insgesamt dreiwöchiges Praktikum in einem 
technischen Erkundungsfeld, z.B. in Technik-Museen oder Betrieben der Region,  absolviert 
werden kann.  

 
Die Koordination für das ein- bzw. dreiwöchige Praktikum übernimmt das Lehrerbildungs-
zentrum.  
 

3.3 Studiennachweise  
 

Alle Veranstaltungen des Moduls „Faszination Technik“ werden auf einem gesonderten 
Scheinformular mit einer Unterschrift der Dozentinnen bzw. Dozenten, bei denen das ent-
sprechende Studienelement des Moduls studiert wurde, bescheinigt. Für das technische 
Praktikum ist eine Unterschrift der gewählten Einrichtung, an der das Praktikum absolviert 
wurde, erforderlich. 
 
Die Bescheinigungen zum Modul „Faszination Technik“ müssen bei der Meldung zum er-
ziehungswissenschaftlichen Abschlusskolloquium im Rahmen der Ersten Staatsprüfung vor-
gelegt werden. 
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4. Ansprechpartner und Koordination  
 

Ansprechpartner für das Modul „Faszination Technik“ ist das Lehrerbildungszentrum. 
 
Frau Dr. Ursula Boelhauve 
Geschäftsführerin des Lehrerbildungszentrums der RWTH Aachen 
Eilfschornsteinstraße 7 
52056 Aachen 
Tel.:  0241 – 80 / 9 60 21 
Fax.: 0241 – 80 / 92 519 
E-Mail: boelhauve@lbz.rwth-aachen.de 
 
Koordinationsstelle für das Studienmodul „Faszination Technik“ 
Lehrerbildungszentrum der RWTH Aachen 
Eilfschornsteinstraße 7 
52056 Aachen 
Tel.:  0241 – 80 / 9 62 87 
Fax.: 0241 – 80 / 92 519 
E-Mail: faszination-technik@lbz.rwth-aachen.de 
 
http://www.lbz.rwth-aachen.de 

 
 
5. Bestimmungen betreffend den Übergang zur LPO vom 27.03.2003 
 

Das Modul „Faszination Technik“ ist verpflichtender Bestandteil des Studiums für alle 
Studierenden, die ihr Lehramtsstudium zum WS 2003/2004 oder später aufgenommen 
haben. Für Studierende, die zu einem früheren Zeitpunkt ihr Studium aufgenommen haben 
und im Hauptstudium in die LPO vom 27.03.2003 wechseln, ist das Absolvieren der Säulen B 
und C verpflichtend. 
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